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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115;

BAO §119;

BAO §169;

Rechtssatz

Ein Abgabep8ichtiger ist nicht gehalten, schriftliche Aussagen der von ihm genannten Zeugen zu bescha;en und diese

der Behörde vorzulegen. Schließlich kann auch nur die Behörde den im Gesetz vorgesehenen Aussagezwang

gegenüber den Zeugen geltend machen. Die Behörde darf die Einvernahme von Zeugen nur ablehnen, wenn eine

Aufklärung wesentlicher Sachverhaltselemente durch die betre;enden Ermittlungen auszuschließen ist (Hinweis E

18.10.1988, 88/14/0092).
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